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Elisabeth Klatzer

Gender Budgeting als Instrument der
Gleichstellung?
Fakten zur politischen Umsetzung in Österreich

Aufden ersten Blick stellt sich Österreich als internationales Paradebeispiel
einer vorbildhaften Umsetzung von Gender Budgeting dar: Verankerung
der Verpflichtung zu Gender Budgeting in der Verfassung, Integration in
die Budgetreform zur Verankerung der Wirkungsorientierung als Leit-
prinzip der Haushaltsführung sowie Aktivitäten nicht nur auf Bundes-
ebene, sondern auch in einigen Bundesländern und Gemeinden. Allerdings
ist zur Bewertung der Frage, wie vorbildlich die Umsetzung tatsächlich
einzuschätzen ist, ein genauerer Blick auf das tatsächlich Erreichte not-
wendig. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, wieweit in der nunmehr
knapp zehnjährigen Geschichte der Beschäftigung mit Gender Budgeting
in Österreich mit dieser Strategie tatsächlich gleichstellungspolitische
Fortschritte erzielt werden konnten respektive wieweit Maßnahmen gesetzt
wurden, um gleichstellungspolitische Defizite abzubauen.

Ausgehend von einer Bestandsaufnahme der Umsetzung von Gender
Budgeting in Österreich wird im vorliegenden Beitrag analysiert, welches
Verständnis von Gender Budgeting den Aktivitäten zugrunde liegt und
welches gleichstellungspolitische Potential damit verbunden ist. Gender
Budgeting ist eine Strategie, die im Grunde die Frage nach der Verteilung
und den Wirkungen von öffentlichen Einnahmen- und Ausgaben auf
Frauen und Männer stellt (vgl. Budlender et al 2002, 52). Wesentliche
Ziele sind dabei die ausgewogenere Verteilung der öffentlichen Ressourcen,
die Verbesserung der Gleichstellungssituation sowie die erhöhte Accozm-

taM/ry (Rechenschaftspflicht) der Regierung im Hinblick auf nationale
und internationale Verpflichtungen (vgl. Elson 2002, Bakker 2002). Die
Thematisierung von Accozmtabz7z'(y impliziert die Frage, wem gegenüber
die Regierung rechenschaftspflichtig ist respektive sein soll. Entsprechend
ist es in diesem Zusammenhang wesentlich, die Rolle unterschiedlicher
Akteurinnen - in Verwaltung, Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft

- bei der Umsetzung von Gender Budgeting in Österreich zu beleuchten.
Abschließend werden die zentralen Herausforderungen, die sich aus der

bisherigen Praxis in Österreich ergeben, thematisiert.

Zivilgesellschaftliches Engagement als Impulsgeber für
die Einführung von Gender Budgeting in Österreich

Wichtige Impulse zur Umsetzung und Verankerung von Gender Budgeting
kamen, insbesondere in der Anfangsphase, von zivilgesellschaftlicher
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Seite (vgl. Klatzer 2006,Mayrhuber 2006). Sozial- und Wirtschaftswissen-
schafterinnen aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Interessenvertretungen,
Forschungsinstitutionen und Verwaltung, die sich zunächst in Form eines
Arbeitskreises und später unter dem Namen „Watch Group. Gender und
Öffentliche Finanzen" zusammenfanden, brachten unter dem Eindruck
einer zunehmend restriktiven Budgetpolitik die internationale Diskussion
zu Gender Budgeting nach Österreich. Ziel dieser Pioniergruppe war es,
Gleichstellungswirkungen im Zusammenhang mit der Budgetpolitik und
insbesondere Sparpolitik zu thematisieren und die Regierung zur Umset-
zung von Gender Budgeting zu bewegen (vgl. Beigewum 2002, Angelo et
al. 2003, Gubitzer/Trukeschitz 2004, Bergmann et al. 2004). Auch sollten
Frauen ermutigt werden, sich Budget-Fragen zu widmen, wirtschafts-
politische Maßnahmen zu beanspruchen und Veränderungen in Richtung
von mehr Gendergerechtigkeit in Gang zu setzen, wie es im programma-
tischen Titel der ersten Publikation „Frauen macht Budets" (Beigewum
2002) zum Ausdruck kommt.

Der Ansatz der Gruppe versteht Gender Budgeting als Strategie, „die
Geschlechterperspektive in budget- und wirtschaftspolitische Prozesse und
Entscheidungen einzubringen, die Politiken zu verändern und gleichzeitig
auf eine Transformation der Prozesse in Richtung Öffnung und Demo-
kratisierung hinzuarbeiten." (Beigewum 2002,10) Zentrale Eckpunkte von
Gender Budgeting sind demnach (vgl. ebda; 18f):

- Grundlage ist eine möglichst umfassende Analyse des Budgets mit
besonderem Augenmerk auf Wechselwirkungen zwischen einzelnen
Politikbereichen. Eine partielle Analyse eines kleinen Bereiches ist noch
kein Gender Budgeting.

- Die Ergebnisse einer geschlechtsspezifischen Budgetanalyse sind Indiz
für tieferliegende Ungleichheiten in der Verteilung von Macht, von
Chancen und beim Zugang zu Ressourcen. Diese Ungleichheiten sind
schrittweise aufzudecken.

- Essentieller Bestandteil von Gender Budgeting ist, dass die Analyse zu
einer Veränderung der Politik im Sinne von mehr Gendergerechtigkeit,
Chancengleichheit und Gleichstellung fuhrt.

- Die Regierung muss regelmäßig Rechenschaft darüber ablegen, was in
Richtung von mehr Gendergerechtigkeit getan wurde.

- Die Nachvollziehbarkeit von politischen Veränderungen ist von großer
Bedeutung, daher müssen quantitative und qualitative Indikatoren zur
Bewertung der Fortschritte in Richtung Gendergerechtigkeit eingesetzt
werden.

- Es geht auch um die Gestaltung und Änderung von politischen Prozessen.
Die Budgeterstellung ist transparenter und partizipativer zu gestalten.

- NGOs sind als Teil der mit Gender Budgeting implizierten Öffnung in
den Budgetprozess einzubeziehen.
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- Die ökonomischen Grundlagen und Modelle sind aus feministischer Per-

spektive neu zu konzipieren: Bislang weitgehend ausgeblendete Bereiche
sind zu berücksichtigen, beispielsweise: Wechselwirkungen zwischen
bezahlter und unbezahlter Ökonomie, Versorgungsleistungen, die durch
unbezahlte Arbeit in Haushalt und Gesellschaft erbracht werden, Zeit als

knappe Ressource sowie der Haushaltssektor als produktiver Sektor.
Die Arbeit stellte eine Pionierleistung dar, die trotz widriger Umstände -
mangelnde Ressourcen in Form von Zeit und Geld sowie eine konservativ-
rechte Regierung auf Bundesebene, die zur Verschlechterung des frauen-
politischen Klimas führte (vgl. Appelt 2009,43ff) - auf Echo gestoßen ist.
Insbesondere zivilgesellschaftliche Akteurinnen und die Oppositionspar-
teien auf Bundesebene, SPÖ und Grüne (auf Bundesebene gab es zu der
Zeit eine Mitte-Rechts Regierung), wurden auf das Thema aufmerksam.
Ab 2003 begann das sozialdemokratisch regierte Wien, gleichzeitig Stadt
und Bundesland, nicht zuletzt bestrebt, als Gegenpol zum konservativ-
rechts regierten Bund aufzutreten, zunächst in einem Pilotprojekt und in
den Folgejahren flächendeckend die gesetzten Ziele umzusetzen.

Die „Watch Group. Gender und öffentliche Finanzen" verfolgte in
weiterer Folge aktives Lobbying, um Gender Budgeting auch auf Bundes-
ebene zu verankern. Dabei bot sich eine großangelegte Verfassungsreform-
debatte („Österreich-Konvent") als einmaliges wmdow o/o///?orfwmfy, die
verfassungsrechtliche Verankerung von Gender Budgeting zu realisieren
(vgl. Klatzer 2004, 2005). Gleichzeitig wurde von der Watch Group die
internationale Zusammenarbeit verstärkt und mit einem internationalen
Treffen von führenden Gender Budget Aktivistinnen und Wissenschafte-
rinnen in Wien der Grundstein für das Netzwerk „European Gender
Budgeting Network" gelegt (vgl. Klatzer/Neumayr 2006).

Gender Budgeting auf Bundesebene

Die Verfassungsreformdebatte führte zu einer großen Reform des Budget-
rechts, deren Kernstücke eine „Schuldenbremse" in Form von gesetzlichen
mehrjährigen Budgetobergrenzen sowie die Einführung der wirkungs-
orientierten Haushaltsführung sind. Im Zusammenhang mit der Reform
wurde Gender Budgeting zweifach verankert. Einerseits als Staatszielbe-
Stimmung, die eine Verpflichtung aller öffentlichen Gebietskörperschaften
zu Gender Budgeting auf rechtlicher Ebene festschreibt und am 1. Jänner
2009 in Kraft getreten ist: „Bund, Länder und Gemeinden haben bei der

Haushaltsführung die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern
anzustreben." (Artikel 13(3), Österreichische Bundesverfassung)

Andererseits wurde verfassungsrechtlich normiert, dass die - bis 2013
einzuführende - Wirkungsorientierung „insbesondere auch unter Berück-
sichtigung des Ziels der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und
Männern" (Art. 51 (8) B-VG) zu erfolgen hat. Das bedeutet, Gleichstellung
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respektive Gender Budgeting, wie in den Erläuterungen zur Gesetzesreform

ausgeführt, als integralen Bestandteil des neuen Leitprinzips Wirkungs-
Orientierung der Haushaltsführung zu sehen. Österreich hat sich damit auf
Verfassungsebene sehr ambitionierte Vorgaben gegeben.

Bereits vor Inkrafttreten dieser gesetzlichen Verankerung von Gender
Budgeting wurden für die Umsetzung auf Bundesebene Grundlagen durch
Ministerratsbeschlüsse (vom 9. März 2004 und vom 5. März 2008) ge-
schaffen. Im Jahr 2004 wurde auch eine Interministerielle Arbeitsgruppe
für Gender Budgeting gegründet (vgl. Bundeskanzleramt 2007, 2). Seit
dem Budget für das Jahr 2005 werden auf Bundesebene in den Budget-
materialien Informationen zu Genderaspekten des Budgets integriert. In
den Erläuterungen zu den jeweiligen Regierungsentwürfen des Bundes-
Voranschlages gibt es für jedes Ressort (Ministerium) ein Kapitel „Gender-
aspekte des Budgets", in dem ausgewählte Genderanalysen dargestellt -
respektive vielfach auch nur angekündigt werden.

Der aufgrund der Budgetreform erstmals erstellte Strategiebericht 2009

(BMF 2009b) weist Gender Budgeting Pilotprojekte von unterschiedlicher
Reichweite und Bedeutung aus; im Folgenden eine beispielhafte Auswahl
(vgl. dazu Klatzer et al 2010): Das Parlament analysiert Besucherinnen-
Zentrum und Personalkosten, das Außenministerium ihre Aus- und Weiter-
bildung, das Finanzministerium untersucht die internen Qualifizierungs-
maßnahmen. Die Clearing-Maßnahme für jugendliche Menschen mit
Behinderung stellt das Pilotprojekt des Sozialministeriums dar, das Minis-
terium für Wissenschaft und Forschung untersuchte Leistungsstipendien,
das Ministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Monatskarten-
Bezieherinnen für öffentliche Verkehrsmittel etc. (vgl. BMF 2009b, 77-84).
Mehrere Ressorts verweisen auch auf laufende Frauenfördermaßnahmen
und/oder auf den grundsätzlich hohen Frauenanteil in der Verwaltung, was
laut deren Einschätzung vorerst keine weiteren genderspezifischen Aktivi-
täten notwendig scheinen lässt. Als Beispiele für frauenfördernde Maß-
nahmen werden u.a. Mentoring-Projekte (etwa Verwaltungsgerichtshof,
Justizministerium) oder die Frauenförderungsmäßnahmen in Technologie-
Programmen (Wirtschaftsministerium) angeführt.

Das Bundeskanzleramt analysiert neben den Anrufen beim Europatele-
fon und der Verleihung von Orden und Auszeichnungen im Rahmen seiner

Zuständigkeit für den Personalplan des Bundes die Besetzung von Füh-
rungsfunktionen im Bundesdienst nach Geschlecht: „als Beitrag zum
Genderbudgeting [wurden] Kennziffern zur Transparenz der Anteile von
Frauen in den höchsten besoldungsrechtlichen Stellungen und damit in den

Führungsfunktionen aufgenommen." (Ebd., 77f). Im Zuge dessen haben
sich alle Ressorts Ziele gesetzt, welche Frauenanteile in den höchsten
entlohnten Funktionen bis 2013 angestrebt werden. Eine Maßnahme, die
sinnvoll ist, aber angesichts der im Bundes-Gleichbehandlungsgesetz seit
Jahren verankerten Quote von 40 Prozent respektive seit einer kürzlich
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verabschiedeten Novelle auf 45 Prozent erhöhten Quote keine wesentliche
Neuerung darstellt. Auch wurden weder die Auswirkungen der rigiden
Einsparungsmaßnahmen im Personalbereich auf Frauen und Männer
untersucht noch Analysen der Personalausgaben (respektive Einkommen)
nach Geschlecht durchgeführt, was einer substantiellen Umsetzung von
Gender Budgeting eher entsprechen würde.

Im Vordergrund derAusführungen stehen meist die Frauen- und Männer-
anteile bei Personal und Zielgruppen („.Sex CoMubng"). Dies widerspricht
dem zumindest definitorisch breiter angelegten Verständnis von Gender
Budgeting: „Der Grundgedanke von Gender Budgeting ist also, die Aus-
Wirkungen des Verwaltungshandelns und der Budgetpolitik insbesondere
hinsichtlich der Verteilung und Aufbringung öffentlicher Mittel auf
Frauen und Männer zu analysieren und gegebenenfalls korrigierende
Maßnahmen zu ergreifen." (Materialen zur Regierungsvorlage 1331 der
Beilagen XXII. GP, 5). Vereinzelt wurden auch externe Studien als Basis
für die Umsetzung von Gender Budgeting in Auftrag gegeben. Beispiele
sind eine Art Machbarkeitsstudie für die Bundesverwaltung (Gubitzer et
al. 2006), Gender-Prüfung im Finanzressort (Biffl et al. 2006) sowie Studien
im Forschungsbereich (Frey et al. 2007, Schaffer et al. 2009). Allerdings
wurden die in den Studien entwickelten empirischen und methodischen
Grundlagen bislang nicht weiter geltend gemacht.

Im Fall des Finanzministeriums liegen qualitativ tiefergehende Analysen
und Methoden vor, zum Teil intern, zum Teil extern erstellt (BMF 2002,
Einhaus et al. 2006, Biffl et al. 2006), die eine gute Grundlage für Maß-
nahmen darstellen. Insbesondere im Steuerbereich (vgl. auch Watch Group
2006) gibt es großen Handlungsbedarf aus der Gleichstellungsperspektive.
Finanzministeriumsinterne Analysen belegen beispielsweise, dass Aus-
nahmebestimmungen im Einkommenssteuergesetz überwiegend zugunsten
von Männern gestaltet sind und dass Sozialversicherungsbeiträge (durch
Deckelung in Form von Höchstbeitragsgrundlagen) regressiv wirken und
damit niedrigere Einkommen, wo überproportional Frauen zu finden sind,
überproportional hohe Beiträge im Vergleich zum Einkommen einzahlen.
Das Finanzministerium (BMF 2006,179ff) hat diese Ergebnisse scheinbar
aufgegriffen und behauptet, die Steuerreform 2004/2005 hätte eine über-
proportional hohe Entlastung für die Frauen bedeutet.

Allerdings ist diese Aussage kritisch zu hinterfragen: Die Tarifreform
führte absolut gesehen zu höheren Steuereinsparungen für Männer (in
vielen Gruppen auch relativ), und die Reform der steuermindernden Tat-
bestände im Einkommenssteuerrecht kam überwiegend Männern zugute.
Weiters wurde durch die Anhebung der Zuverdienstgrenze zum Alleinver-
dienerabsetzbetrag die tendentiell strukturkonservierende Wirkung des
Modells männlicher Ernährer plus prekärer weiblicher Zuverdienst ver-
stärkt. Die Wirkungen der Kapitalbesteuerung (Einführung der Gruppen-
besteuerung) mit einer überproportional hohen Entlastung von internatio-
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nal tätigen Unternehmen wurden in die Analyse nicht miteinbezogen,
obwohl sie einen ganz wesentlichen Teil der Steuerreform darstellten.

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzungen der Pilotprojekte auf
Bundesebene stellt sich Ernüchterung ein. Die unter dem Titel Gender

Budgeting durchgeführten Analysen sind punktuell, methodisch fragwür-
dig und haben bislang - trotz mehrjähriger Aktivitäten und Erfahrungen

- keine nennenswerten Maßnahmen und Veränderungen der Budgetver-
teilung nach sich gezogen. Insbesondere fällt auf, dass der Zugang sich auf
meist wenig relevante Teilbereiche mit geringer budgetärer Relevanz be-
schränkt. Wo größere, aus Gleichstellungsperspektive relevante Bereiche
analysiert wurden (vgl. Finanzministerium), verliefen die Aktivitäten im
Sand. Eine Ausnahme lässt sich im Bereich der Arbeitsmarktpolitik fest-
stellen. Die Gleichstellungsaktivitäten in der Arbeitsmarktpolitik haben

allerdings bereits lange Tradition und wurden unabhängig von der Ein-
führung des Gender Budgeting schon Jahre davor in die Wege geleitet.

Mit der Haushaltsrechtsreform ergibt sich die Herausforderung, die
bisherigen Gender Budgeting Pilot-Aktivitäten mit den Maßnahmen im
Rahmen der wirkungsorientierten Verwaltungsführung zu koppeln (vgl.
Klatzer 2009). Die Gender Budgeting Pilotprojekte laufen bislang weit-
gehend losgelöst von den ersten Implementierungsversuchen der wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung. Die Einführung von Gender Budgeting
im Rahmen der Wirkungsorientierung ab 2013 wird laut Vorgaben des

zuständigen Finanzministeriums auf die Definition eines Wirkungsziels
pro Ressort (Untergliederung) reduziert: „Konkret bedeutet dies, dass in
jeder Untergliederung eines der Wirkungsziele direkt aus dem Gleich-
Stellungsziel abgeleitet werden sollte." (BMF 2009a, 6). Damit wird das

Bewusstsein auf konkrete Zielfestlegungen gelenkt, was angesichts feh-
lender expliziter, allgemein verbindlicher Gleichstellungsziele durchaus
ein wichtiger Schritt ist.

Allerdings beinhaltet diese Vorgehensweise gleichzeitig Schwach-
punkte: Nach den bisherigen Vorstellungen des Finanzministeriums er-
schöpft sich die Umsetzung von Gender Budgeting damit in der Festlegung
maximal eines Gleichstellungsziels pro Ressort und einer entsprechenden
Maßnahme respektive in einem Indikator pro Globalbudget. Es erscheint
vermessen zu glauben, dass sich damit an der Gleichstellungssituation viel
ändern wird. Die mit den bisherigen Aktivitäten in die Wege geleitete
Verpflichtung zu Pilotprojekten respektive in einem deren schrittweise
Ausdehnung zur Durchführung von Genderanalysen in allen wichtigen
Budgetbereichen wird mit dem neuen Ansatz nicht explizit verknüpft. Es

bleibt derzeit nur die Hoffnung, dass nicht indirekt angestrebt wird, diese
Aktivitäten auslaufen zu lassen.

Bislang sind die Aktivitäten wie dargestellt auf Bundesebene auf Pilot-
Projekte von unterschiedlichem Anspruchsniveau und auf vereinzelte
Versuche der Definition von genderspezifisehen Wirkungszielen be-
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schränkt. Es gibt zwar eine Arbeitshilfe und Hinweise zur Erstellung der

Kapitel Genderaspekte des Budgets, allerdings ist nicht erkennbar, dass

diese systematisch genutzt werden. Insbesondere zeigt sich das Fehlen von
einheitlichen, verbindlichen Qualitätsstandards: Die bisherigen Pilotpro-
jekte sind von höchst unterschiedlicher Qualität, teilweise zeigen die Er-
läuterungen grundlegendes Unverständnis über Gender Budgeting an sich
auf, etwa wenn Frauenfördermaßnahmen oder Frauenanteile am Personal
im Kapitel Genderaspekte des Budgets aufgenommen werden. Gemessen
daran, dass bereits seit 2004 Pilotprojekte laufen, erstaunt in mehreren
Fällen die Simplizität der Darstellungen.

Trotz guter gesetzlicher Grundlagen und bereits mehrjähriger Vor-
arbeiten bestehen noch große Herausforderungen, um Gender Budgeting
auf Bundesebene in ein effektives Gleichstellungsinstrument zu transfer-
mieren. Bemerkenswert ist auch die bislang rein verwaltungszentrierte
Umsetzung. Durch die bisherigen Gender Budgeting-Prozesse werden
keine neuen Möglichkeiten der Partizipation geschaffen. Die Ergebnisse
der Analyse sind zwar zumeist öffentlich, es werden aber keinerlei Aktivi-
täten für deren Verbreitung und das Erreichen einer breiteren Öffentlichkeit
gesetzt.

Gender Budgeting auf Länder- und Gemeindeebene

Die Lage in den Bundesländern ist sehr heterogen (vgl. Bundeskanzleramt
2009, Klatzer et al. 2010). Während zwei Bundesländer (Wien und Ober-
Österreich) seit 2004/2005 Strategien zur flächendeckenden Umsetzung
entwickelt haben, weisen andere nur punktuelle Maßnahmen oder Planun-

gen auf. In Wien wurde Gender Budgeting, aufbauend auf Pilotarbeiten in
einem Bezirk (Meidling), sowohl in den regulären Bezirksbudgetierungs-
prozess integriert als auch für die gesamte Stadt Wien umgesetzt. Neben
der Einsetzung von Gender Budgeting-Beauftragten in allen Magistrats-
direktionen erfolgte im August 2005 die Verankerung von Gender Budge-
ting in der Abteilung für Budget und Statistik, womit es seither fester
Bestandteil des regulären Budgeterstellungsprozesses ist. Seit dem Jahr
2006 beinhalten sowohl die Budgetvoranschläge als auch die Rechnungs-
abschlüsse regelmäßig einen Anhang zu Gender Budgeting.

In Wien gibt es einheitliche Vorgaben, Standards und Methoden für die
Durchführung der Arbeiten. Diese sind im Sinne einer einfachen verwal-
tungsinternen Umsetzung einfach gehalten: Im Wesentlichen handelt es

sich, aufbauend auf einer Situationsanalyse von Frauen und Männern in
der Stadt anhand eines Indikatorensystems hinsichtlich einzelner Budget-
posten, um eine Analyse der Frauen- und Männeranteile unter den Nutz-
erlnnen. Diese Analysen werden jedoch regelmäßig und systematisch
durchgeführt. Über die Jahre hinweg wurde diese Nutzerinnenanalyse
durch die systematische Erfassung von genderspezifischen Zielen, ge-
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plantenAngeboten und Maßnahmen sowie Erfolgsindikatoren ergänzt (vgl.
Wien 2010). Damit liegt für Wien jährlich ein Gender Budget-Statement
vor, ebenso wie eine Überprüfung der Maßnahmen im Rahmen des

Rechnungsabschlusses (vgl. Wien 2009). Wie auf Bundesebene sind die
Budgetdokumente zwar öffentlich, begleitend könnten jedoch öffentlich-
keitswirksame Maßnahmen ausgebaut werden, um die Informationen auch
tatsächlich einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen respektive
diese verstärkt am Budgetprozess zu beteiligen.

Ahnlich wie in Wien hat sich auch Oberösterreich im Jahr 2004 für eine

systematischen Einführung von Gender Budgeting entschieden. Als Pilot-
projekt diente ein im Rahmens eines EU Projektes (teil)finanziertes For-
schungsprojekt (Mayrhuber et al. 2006). Mit dieser Studie wurden anhand
drei ausgewählter Politikfelder - Gesundheit, Bildung und Sport - Grund-
lagen geschaffen, insbesondere hinsichtlich der Definition und Beschreibung
der geschlechtsspezifischen Disparitäten, der Festlegung von konkreten
Zielkriterien, der Entwicklung von Indikatoren zur Messung der Zielerrei-
chung sowie der Erarbeitung eines Maßnahmenbündels zur Überwindung
der Geschlechterdisparitäten.

Und ähnlich wie in Wien zeigt sich in Oberösterreich, dass auf Grund-
läge klarer politischer Beschlüsse eine strategische Steuerung und Institu-
tionalisierung als längerfristiger Prozess in die Wege geleitet wurde. An-
fangs waren sowohl die politische Situation (Koalition zwischen konser-
vativer und grüner Partei) als auch eine externe Anschubfinanzierung (durch
ein EU-Projekt) entscheidende Triebkräfte. Mittlerweile werden Ressour-
cen in den Aufbau der Kapazitäten und in die Durchführung von Pilot-
Projekten investiert, und externe Expertise wird zur Entwicklung der

Herangehensweise und Unterstützung der Prozesse herangezogen. Aller-
dings zeigt sich auch hierwiederum, dass man der Partizipation und Ver-
änderung im Mitteleinsatz zur Behebung der identifizierten Geschlechter-
Ungleichheiten bislang keine große Bedeutung zukommen lässt.

Auf Gemeindeebene muss ein noch heterogeneres Bild gezeichnet
werden. Impulse gingen von der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich

aus, die bereits im Jahr 2005 einen Leitfaden für geschlechtergerechte
Gemeindebudgets entwickeln ließ (Klatzer/Neumayr 2006), mit dem

Kommunalpolitikerinnen in Österreich bei der Implementierung von
Gender Budgeting unterstützt werden sollen. Auf Städte- und Gemeinde-
ebene gibt es verschiedene Gender Budgeting-Aktivitäten, allerdings nur
vereinzelt. Diese Aktivitäten reichen von einzelnen Pilotprojekten, etwa
in der Stadt Salzburg zur Lehrstellenförderung (Schmidt 2006) oder zur
Sportförderung (Schmidt 2008), über einen strukturierten und dokumen-
tierten Einleitungsprozess von Gender Budgeting in Klosterneuburg
(Breiter et al. o.J.) bis hin zu einer Gender-Analyse des Gemeindebudgets
in Tulln. Weitere Gemeinden und Städte planen Maßnahmen. Generell
hängt die Initiative nach wie vor am Engagement einzelner Personen aus
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Politik und Verwaltung. Angesichts dessen, dass die kommunale Ebene
mit der eingangs zitierten Verfassungsbestimmung seit 1.1.2009 rechtlich
zur Durchführung von Gender Budgeting verpflichtet ist, zeigt sich ein

mageres Resultat.

Herausforderungen für Österreich

Die rechtlichen Grundlagen in Österreich sind zweifelsohne international
vorbildhaft. Die Praxis zeigt allerdings ein gemischtes Bild: In den letzten
Jahren wurden auf allen föderalen Ebenen in Österreich Gender Budgeting-
Projekte initiiert. Dennoch kann von einer konkreten Etablierung und In-
stitutionalisierung von Gender Budgeting als gleichstellungspolitischer
Strategie im Budgetprozess (noch) nicht gesprochen werden. Eine Aus-
nähme stellt hierbei Wien dar. Die bisherigen Analysen konzentrierten sich
zumeist - wiederum mit Ausnahme von Wien und zunehmend auch Ober-
Österreich - nur auf Teilbereiche der öffentlichen Haushalte. Zudem zeigt
sich generell als wesentlicher Schwachpunkt aller Aktivitäten, dass sie bei
der - zumeist sehr einfach gestrickten - Analyse stehenbleiben: Der
identifizierte Veränderungsbedarf zur Verbesserung der Gleichstellung
führte bislang auf keiner Ebene zu strukturellen Veränderungen budget-
politischer Maßnahmen.

Eine erfolgreiche Umsetzung und Implementierung von Gender Budge-
ting würde jedoch eine Reihe von Konkretisierungen und verbesserten

Rahmenbedingungen erfordern (vgl. Autorinnenkollektiv 2009, Klatzer et
al. 2010):

Sic/terste/itmg ein/teitiic/ter Q/ia/itdt,Mta«dards7 Das Fehlen von ein-
heitlichen, allgemein akzeptierten Qualitätsstandards zur Durchführung
von Gender Budgeting in Österreich macht sich in einer großen Band-
breite hinsichtlich der Qualität bemerkbar. Die Tendenz zu einem verein-
fachten Zählen von Männern und Frauen (sex-counting) trivialisiert den
Ansatz und reduziert die Aussagekraft und das Potential der Analysen.
Insbesondere die Erweiterung der ökonomischen Analysen und die Ein-
beziehung der Wechselwirkung zwischen öffentlichen Budgets und un-
bezahlter Arbeit werden praktisch vollständig ausgeblendet. Beispiele für
derartige Wirkungszusammenhänge sind Einsparungen im Gesundheits-
bereich und erhöhter Pflegebedarf zuhause, Verfügbarkeit von Kinder-/
Altenbetreuung und unbezahlte Betreuungsarbeit, öffentliche Verkehrs-
infrastruktur und Wegzeiten.

Fr/iö'/tte Traniparenz und Förderung der Partizipation : Die Ergebnisse
der Gender Budgeting-Arbeiten sind mit wenigen Ausnahmen zwar öffent-
lieh, allerdings dennoch schwer zugänglich. Budgetunterlagen und die
dazugehörigen Gender Budget-Analysen relevanter Ausgaben und Einnah-
men werden nicht speziell in verständlicher und nachvollziehbarer Form
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Trotz der Meriten Zivilgesellschaft-
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liçher Aktivitäten bei der Einführung von Gender Budgeting in Österreich
und bei der gesetzlichen Verankerung wird Gender Budgeting mittler-
weile auf allen Ebenen als primär verwaltungsinterne Aktivität verstanden

- Mitwirkung von Wissenschaft und Zivilgesellschaft ist nicht vorgese-
hen.

Vntznng des g/eic/zste//«ngspo//t/sc/jen Vferändernngs/70tent/a/s: Bemer-
kenswert ist auch, dass in Österreich kein Transfer der Analyseergebnisse
in die politische Debatte über haushaltspolitische Prioritäten stattfindet.
Die Grenzen des primär verwaltungszentrierten Zuganges zu Gender
Budgeting in Österreich zeigen sich bereits nach wenigen Jahren. Es

werden weder die Potentiale von Gender Budgeting als gleichstellungspo-
litisches Instrument genutzt, noch gelang bislang die Etablierung von
Gender Budgeting als Accownta&iP/y-Instrument der Regierungspolitik,
mit dem die Regierung Rechenschaft über ihre gleichstellungspolitische
Performance ablegt. Es fehlen konkrete Gleichstellungsziele und Indika.-
toren zur Bewertung der Forschritte in Richtung Geschlechtergerechtigkeit.
Die Verwaltung verliert sich in Detailanalysen und die politische Perspek-
tive fehlt zumeist.

Weiters ist Verbesserungsbedarf bei /nsritwriowa/Zsierwrag nnd Pessowr-

cen (personelle und finanzielle Ressourcen, z.B. Schaffung von Gender
Budgeting-Büros in den Ressorts) auszumachen, ebenso wie eine ver-
besserte itrafegAc/re Sfewernng Gestatong der Prozesse und die In-
tegration einer gesamfstaadic/îen Perspe&rive (Berücksichtigung der Fi-
nanzierungsverflechtungen aufgrund der föderalen Struktur und der Vielzahl
ausgegliederter Rechtsträger wie beispielsweise Universitäten, Bahn,
Förderungsgesellschaften) notwendig wären.

Gender ßndgedng a/s Prä/ma/i.sta/? in der VràenèewàïdgM/îg: Politisch
besteht die größte Herausforderung in einer Repolitisierung von Gender
Budgeting im Sinne einer Verankerung von Geschlechtergleichstellung als
wesentliches (budget)politisches Anliegen. In Anbetracht der Wirtschafts-
und Finanzkrise und der kommenden Einsparungsmaßnahmen bei den
öffentlichen Budgets ist eine Begleitung durch Gender Budgeting wichti-
ger denn je. Es zeichnet sich ein zunehmend beschleunigter Umbau des

Budgets und des öffentlichen Sektors insgesamt ab. Dabei könnten die
rechtlichen Verpflichtungen Relevanz erhalten, um gleichstellungswidrige
Maßnahmen zu verhindern respektive zu entschärfen, sofern es gelingt,
den politischen Gehalt von Gender Budgeting zu (re)aktivieren.

Ao/wnd/gkeif der „PrnnjAcÄwng" von an/Jen: Es ist eine Überforde-

rung, die Verwaltung als Drehscheibe der Veränderung zu positionieren.
Wie internationale Erfahrungen zeigen, sind regierungsinterne Gender
Budgeting-Aktivitäten wichtig, da viele Informationen und Daten nur in-
nerhalb der Verwaltung vorhanden sind. Allerdings bedarf ein derartiger
Ansatz einer Ergänzung durch Aktivitäten von außen. Daraufhat die Watch
Group zwar bereits von Beginn an hingewiesen. Bereits frühzeitig wurde
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auf die Notwendigkeit der Einrichtung eines Gender-Budget-Forums mit
breiter öffentlicher Beteiligung aufmerksam gemacht, das zur Förderung
der Transparenz und Partizipation den Prozess begleiten soll; ebenso auf
einen wissenschaftlichen Beirat für die Planung und Umsetzung von
Gender Budgeting sowie die Einrichtung eines unabhängigen, öffentlich
finanzierten Gender Institutes, das Monitoring, Forschung und Beratung
der öffentlichen Hand im Bereich Gender und öffentliche Finanzen zur
Aufgabe hat (vgl. Watch Group. Gender und öffentliche Finanzen o.J., 9f).
Bislang allerdings erfolglos.

Für die Zukunft von Gender Budgeting in Österreich wird es von ent-
scheidender Bedeutung sein, wieweit es gelingt, die Öffentlichkeit und
zivilgesellschaftliche Akteurinnen zu mobilisieren. Es bedarf des Drucks
von außen, um von der Regierung eine sinnvolle Erfüllung der gesetzlichen
Verpflichtungen einzufordern und Rechenschaft über die Umsetzung
gleichstellungspolitischer Verpflichtungen zu verlangen. Die Grundlagen
sind vorhanden, aber nur durch entschiedene Schritte der Politisierung,
also durch öffentliche Aufmerksamkeit und kontinuierliche Einmischung
von außen kann das Potential von Gender Budgeting zur Entfaltung ge-
bracht werden.
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